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Änderung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Land Nordrhein-Westfalen zur 

Kostenerstattung von Kinderbetreuungsplätzen 

 

 

Gremium Sitzungsdatum Beschlussstatus Beratungsstatus 

 

 

Jugendhilfeausschuss 09.09.2025 Empfehlungsbeschluss öffentlich 

Kreisausschuss 08.10.2025 Empfehlungsbeschluss öffentlich 

Kreistag 09.10.2025 Entscheidung öffentlich 

 

Organisationseinheit Familie und Jugend 

Berichterstattung Dezernent  Torsten Göpfert  

 

Budget 51 Familie und Jugend 

Produktgruppe 51.03 Kindertagesbetreuung und wirtschaftliche Hilfen 

Produkt 51.03.02 Kindertagesbetreuung 

 

Haushaltsjahr 2026 Ertrag/Einzahlung [€]   

  Aufwand/Auszahlung [€]   

  

 

Klimarelevante Auswirkungen      keine  positive  negative 

Umfang der Auswirkungen                  Erläuterung siehe Sachbericht 

______________________________________________________________________________________ 
  

 

Beschlussvorschlag 

Der Änderung des am 28.07.2015 geschlossenen und mit Kreistagsbeschluss vom 28.06.2016 geänderten 

öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Land Nordrhein-Westfalen, zur Kostenerstattung von 

Kinderbetreuungskosten für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsplätzen in Fröndenberg/Ruhr, wird 

zugestimmt. 
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Sachbericht 

Die Mutter-und-Kind-Einrichtung (MKE) des Justizvollzugskrankenhauses in Fröndenberg reserviert und 

belegt seit 1994 Betreuungsplätze in der AWO-Kindertageseinrichtung Hirschberg, Hirschberg 11, in 

Fröndenberg. Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 28.07.2015 wurde die Refinanzierung dieser Plätze an 

die geänderten Rahmenbedingungen des Kinderbildungsgesetzes angepasst. 

 

Die Abrechnung der reservierten Plätze erfolgt jährlich zum Ende des Kindergartenjahres. Für reservierte und 

belegte Plätze wird als Kostenanteil des Landes der freiwillige Betriebskostenzuschuss des Kreises Unna 

berechnet. Für reservierte und nicht belegte Plätze wird neben dem freiwilligen Zuschuss des Kreises Unna 

auch der gesetzliche Betriebskostenanteil des Kreises erhoben. 

 

Durch eine Änderungsvereinbarung (Drucksache 052/16) wurde der vorgenannte Vertrag mit Beschluss des 

Kreistages vom 28.06.2016 an die neuen finanziellen Rahmbedingungen angepasst und neben dem 

freiwilligen Zuschuss und dem gesetzlichen Anteil an den Betriebskosten des Kreises Unna ist seitdem auch 

der gesetzliche Anteil an den Betriebskosten des Landes zu erstatten. 

 

Die konkreten Betreuungsbedarfe meldet die MKE jährlich, in Abstimmung mit dem Träger der 

Kindertageseinrichtung, beim Kreis Unna an. Im Anschluss wird eine Änderungsvereinbarung zum 

vorgenannten öffentlich-rechtlichen-Vertrag unterzeichnet. 

 

Die MKE hat in gemeinsamen Terminen mit dem Kreis Unna und der AWO, als Träger der 

Kindertageseinrichtung, ausgeführt, dass hinsichtlich der Haushaltsplanungen des Landes NRW und der 

konkreten Betreuungsbedarfe innerhalb der Einrichtung eine mögliche Flexibilisierung im Hinblick auf die 

Belegung der reservierten Plätze wünschenswert ist. 

 

Innerhalb dieser Abstimmungsgespräche wurde gemeinsamen vereinbart, den öffentlich-rechtlichen Vertrag, 

in seiner bisher gültigen Fassung, inhaltlich um einen Paragrafen zu ergänzen, welcher es der MKE ermöglicht 

reservierte Plätze unterjährig wieder dem Gemeinbedarf zugänglich zu machen. Diese Möglichkeit ist bisher 

nicht Bestandteil des vorgenannten Vertrages. Während der Kreis Unna so die Gelegenheit erhalten kann, 

unterjährig weitere Plätze in Fröndenberg/Ruhr belegen zu können, kann die MKE ungenutzte Kapazitäten 

freigeben und so mögliche Kostenerstattungen reduzieren. 

 

Die als Anlage beigefügte Änderungsvereinbarung erhält alle relevanten Aspekte im Hinblick auf die 

finanziellen Rahmenbedingungen des Kinderbildungsgesetzes in der aktuell gültigen Fassung. Die 

Vereinbarung ist in Abstimmung mit dem Land NRW formuliert und konkretisiert die bisherigen Regelungen 

hinsichtlich möglicher Kostenerstattungen durch das Land NRW. 

 

Die Änderungsvereinbarung soll mit Beginn des Kindergartenjahres 2026/27 zum 01.08.2026 in Kraft treten. 

 

 

 

 

Anlagen 

1. Änderungsvereinbarung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 28.06.2016 

2. Änderungsvereinbarung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 28.07.2015 

3. Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 28.07.2015 
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